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12. Kapitel, 

Politiſche Machtſtellung der Stadt. 

Die Macht des Landesfürſten war in Oeſterreich nach altem Land- 
recht an den Rath der Landesherren gebunden. Unter den lezten Baben- 
bergern hatte ſich der öſterreichiſche Adel bedeutende Vorrechte erworben, 
welche jedoch weder von Otacar 1., noc< von den erſten Hab3burgern 
eine landesherrliche Sanction erhielten, *") worüber die ſog. Herren des 
Landes ſehr unzufrieden waren. Unter den minder kräftigen Nachfolgern 
erweiterte und befeſtigte ſich die Macht der Stände (Klerus, höhere und 
niedere Adel und die Städte) und entwielte ſich allmälig im XIV. und 
XV. Jahrhundert zu einer Landesrepräſentanz, in welcher die öſterreichi- 
ſchen Stände ſelbſtändig verhandelten. Die Stände bildeten ſomit eine 
Art Volksvertretung, welche auf den vom Fürſten berufenen landſtändiſchen 
Verſammlungen die allgemeinen Landesintereſſen beſprachen, Steuern und 
neue Auflagen bewilligten, zu Kriegszeiten die Werbung von Söldnern 
und Lieferung der nöthigen Munitionen anordneten u. dgl. Für die 
Durchführung der gefaßten Beſchlüſſe ſorgte ein ſtändiſcher Ausſchuß.*?) 

Zur Hebung der politiſchen Macht der niederöſterreichiſchen 
Stände trugen weſentlich die politiſchen Verwicklungen der damaligen Zeit 
und die Bruderzwiſte im Hauſe Habsburg bei. Es kam ja ſoweit, daß die 
entzweiten herzoglichen Brüder die Stände als SchiedSrichter anriefen und 
deren Beſchlüſſen ſich zu unterwerfen bereit erklärten. So 3. B. in dem 
zwiſchen den Brüdern Herzog Leopold und Ernſt wegen der Regentſchaft 
ausgebrochenen Kampfe. Beide Parteien ſuchten die Stadt Krems für ſich 
zu gewinnen. In den erſten Junitagen des Jahres 1408 fand eine Zu- 

ſammenkunft der beiden Herzoge mit glänzendem Gefolge zum Behufe des 
Ausgleiches in Krems ſtatt. In der Vergleichöurkunde wurde den Ständen 
ſogar die verhängnisvolle Befugniß ertheilt, demjenigen Herzog ihren 
Gehorſam zu verſagen, der dem Vertrage zuwider handeln würde. Natürlich 
wuchs dadurch auch die politiſche Machtſtellung der Städte. 

3 1) Unter Herzog Albrecht I. verlangten die Dienſtherren in Deſterreich (Mit- 
glieder de3 höheren Adels) die Beſtätigung einer förmlichen Landhandfeſte mit Brief 
und Siegel, da die rechtliche Baſis fehlte. (v. Zeißberg, Feſtſchrift a. a. OD. S. 383.) 

2) Schon im zwölften Jahrhundert gab es in Niederöſterreich Landtage zu 
Kloſterneuburg, Mautern, Tuln. Der Ort, wo die Landtage gehalten wurden, änderte 
ſich vielfach. Vor dem XVI]. Jahrhundert verſammelten ſich die Stände mit Vorliebe 
außerhalb Wien (3. B. zu Triebenſee, Sto>erau, Hader8dorf, Göller8dorf, Wuller3- 
dorf, Eggenburg, St. Pölten, Melk, Kloſterneuburg 2c.) 
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Unter den 18 ſog. mitleidenden l. f. Städten und Märkten in 
Oeſterreich unter der Enns nahm Krems den erſten Plaz ein. Die Stadt 
hatte das Recht, den Landtag zu beſchiken und durch ihre Vertreter 
(Boten) an den Verhandlungen theilzunehmen. In dem Stadtarchiv be- 
finden ſich viele Einberufungsſchreiben, reſp. Einladungen der Stadt zu 
den Landtagen. In der Regel wurden zwei Bevollmächtigte dahin ab- 
geſendet. So zum Landtage 1406, in welchem die öſterr. Stände zum 
erſten Mal als Landesrepräſentanz auftraten. 2) Die bevorzugte Theilnahme 
der ſtädtiſchen Bürger an den Staatsgeſchäften mußte das Selbſtgefühl 
derſelben heben ; anderſeits verdienten ſie auch dieſe Berückſichtigung, denn 
in den Städten herrſchte in Folge des Aufſchwunges der Gewerbe großer 
Wohlſtand. Ihr Einfluß auf die Verhandlungen ſcheint jedoch nicht ſehr 
groß geweſen zu ſein und wurden ſie von ihren regſamen Stammesbrüdern 
in den deutſchen Reichsſtädten in dieſer Beziehung weit übertroffen ;.u 
wenn es ſich darum handelte, die ſtändiſchen Rechte gegen den Landes- 
fürſten zu vertheidigen, ſtimmten ſie mit den tonangebenden Herren aus 
dem Adel; in der Treue und Opferwilligkeit übertrafen ſie dieſe. 

Daß die Abgeordneten von Krems nicht ſelten eine hervorragende 
Rolle ſpielten, geht beiſpiel8weiſe daraus hervor, daß 1406 in die Com- 
miſſion des Landtages, welche die Vormundſchafts8angelegenheit der unter 
ſich uneinigen Herzoge wie auch die Theilung des väterlichen Erbes unter 
die drei Brüder ordnen ſollte, aus den Abgeordneten der Städte auch 
Martin Egenburger von Krems gewählt wurde. ?) Zu dem Ausſchuß- 
landtag der geſammten öſterr. Erblande zu Innsbru> 1518 wurden für 
die Städte gewählt: Martin Siebenburger aus Wien und Michael Polt, 
Rath3bürger von Krems. --- Der zum Ausſchußtage der fünf n. ö. Lande 
in Wien 1556 abgeſendete Bevollmächtigte von Krems, Gilgen Kern, 
Rathsbürger der Stadt, erhielt die Gewalt, ſich in Bewilligungen, ſoweit 
die Kräfte reichen, einzulaſſen, doch ihrer Nachkommen Rechten, Gerechtig- 
keiten, Freiheiten und altem Herkommen ohne Scaden. 3) 

Der ſchriftliche Verkehr der Stände, reſp. Stadtverordneten mit 
den Landesfürſten nahm manchmal eine faſt patriarc<haliſche Form an. 
Als im Jahre 1451 der Landtag zu Wien eine proviſoriſche Regierung 
wählte und ſich für König Ladislaus erklärte, kündigte er dem königlichen 
Vormunde desſelben (Friedrich Ill.) den Gehorſam auf. Unter den Städten, 

!) Eberle, Antheil der Städte Krem3 und Stein an den politiſchen Ereigniſſen der Jahre 1395-1452, -- Im Einberufungsſchreiben v. us 1425 ein ae vr ir zwen aus eu mit volln gewalt on alles Verziehn her zu uns ſchücket.“ ; ?) Er erhielt von der „Stadt unbedingte Vollmacht. (Arch. 1. e. XU. 203.) 3) Archiv öſterr. Geſchiht8quellen. VIII. 157. 4 
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welche den Abſagebrief zeichneten, war auch Krems. Am Schluße daſelbſt 
heißt es: „Dadurch wir Euren Kuniglichen Gnaden ſolch unſer Eyd, 
Glübnis und gehorſam aufſagen, und entbinden uns auch deren gegen 

Euern Gnaden mit dem gegenwärtigen Brieff, fürbas denſelben Euern 
Kuniglichen Gnaden als einen Vormund und nach Inhalt der Verſchreibung 
Keinerley Gehorſam Pflichtig ſein zu Tuen, und Bitten darauf diemüt- 
lichen, Euer Kunigl. Gnad Geruh uns das ungnädiglichen nicht zu ver- 
mer>en, das wellen wir um Euer Kunigliche Majeſtät unterthanniglich 
verdienen. “?) Bei aller Ungeſchi>lichkeit prägt ſich in dieſem Schreiben die 
ängſtliche Gewiſſenhaftigkeit der Bürger, eine gewiſſe unbeholfeue Ehrlich- 
keit und Treuherzigkeit aus, die es nicht verſteht, durch trügeriſche 
Sophismen und feine Diplomatenkünſte das Unrecht zum Recht zu 
ſtempeln. ?) ; 

Das alte Ständeweſen war der Reform bedürftig. Im Jahrhundert 
der Reformation ging inſofern eine wichtige Aenderung vor ſich, daß der 
Adel ſeine ſtaats3rechtliche Stellung auf Koſten der anderen Stände beſſer 

zu geſtalten und damit die Ständemacht für ſich zu monopoliſiren ſuchte. 
Während im XV. Jahrhundert eine democratiſche Bewegung vorherrſchte, 
nahmen im XVI. Jahrhundert die Landſtände einen überwiegend ariſto- 
kratiſchen Charakter an, denn die Feudalherren, welche unter. dem Namen 
„Herrſchaften“ das Land (mit Ausnahme der wenigen lande sfürſtlichen 
Orte) beſaßen, hatten den größten Theil der Lande3verwaltung in Händen. 
Da ſie auch das religiöſe Moment (die Reformation) geſchit zu ihrem 
Vortheile auszubeuten wußten, ſo mußte das Anſehen des Landesfürſten, 
der jede Staatshilfe durch politiſche Conceſſionen erkaufen mußte, darunter 
doppelt leiden. Eine Reaction war daher unvermeidlich. Kaiſer Ferdinand Il. 
trat endlich den oligarchiſchen Beſtrebungen der Adel3häupter mit Ent- 
ſchloſſenheit entgegen und ſtellte die abſolute Fürſtengewalt her. Mit den 
landſtändiſchen Freiheiten hatte e8 nun ein Ende, denn je mehr ſich die 
Regierungsgewalt in Oeſterreich centraliſirte, deſto mehr ſchwand die 

Gewalt und der Einfluß der Stände, bis endlich die Landtage zu ein- 
fachen Poſtulatlandtagen herabſanken. *) 

Doch wir ſind der Zeit vorangeeilt und kehren zurück, um die zu 
Krems abgehaltenen Landtage in <ronologiſcher Aufeinanderfolge zu 

beſprechen. 

1) 1451, 20. Dec. (Chmel, Reg. 1. N. 2746.) 
?) Eberle, Antheil der Städte Krems und Stein an den politiſchen Ereigniſſen 

der Jahre 1395---1452. (Jahre3b. über die n. ö. Lande8-Oberrealſchule. 1866. S. 57.) 
3) Gindely, Rudolph 11. und ſeine Zeit. I1. 293.


